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Verwendungsbestimmungen für das Logo „geprüftes 
Betriebsmittel für Bio“ der EASY-CERT services GmbH 

 

Das Logo „geprüftes Betriebsmittel für Bio“ ist ein 
markenrechtlich geschütztes Zeichen. Produkte, die von der 
EASY-CERT services GmbH Betriebsmittelbewertung (im 
Folgenden: ECS Betriebsmittelbewertung) positiv bewertet 
und in die Produktsuche „Betriebsmittel für Bio / Profibereich“ 
auf www.betriebsmittelbewertung.at aufgenommen wurden, 
dürfen mit dem Logo „geprüftes Betriebsmittel für Bio“ 
ausgelobt werden. Diese Produkte sind für den Einsatz in der 
Bio-Produktion erlaubt. Bewertungsgrundlage für die 
Evaluierung ist die Verordnung (EU) Nr. 2018/848 idgF.  

 

Zusätzlich zum Logo kann folgender Text für die Auslobung gewählt werden:  

Dieses Produkt wurde von EASY-CERT services GmbH Betriebsmittelbewertung auf Basis 
der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 idgF geprüft und darf in der biologischen Produktion 
eingesetzt werden. 

 

Das Logo „geprüftes Betriebsmittel für Bio“ darf unter den folgenden 
Bedingungen verwendet werden: 

 Das Logo darf ausschließlich für gelistete Produkte und in der zur Verfügung 
gestellten Version verwendet werden. Es darf auf Produktetiketten, der 
Verpackung von Produkten und für produktbezogene Werbung verwendet 
werden.  

 Die Verwendung des Logos ist kostenfrei. Das Unternehmen muss aber ein 
Beispieletikett, ein Beispiel der Verpackung, die Werbebroschüre und den Link 
zur Bewerbung im Internet an die ECS Betriebsmittelbewertung schicken. 

 Das Logo darf nicht für zertifizierte Bio-Produkte, wie z.B. bio-zertifizierte 
Futtermittel oder bio-zertifizierte Zutaten eingesetzt werden. Diese Produkte 
unterliegen anderen Kennzeichnungsbestimmungen (Kontrollstellencode, EU-
Bio-Logo, etc.). Genaueres dazu erfragen Sie bitte bei Ihrer Bio-Kontrollstelle. 

 Für alle Produkte gilt, dass die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen für die 
Auslobung der Produkte beachtet werden müssen.  

 Das Unternehmen ist durch die Einhaltung der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen dazu verpflichtet, das Logo korrekt einzusetzen. Bei 
missbräuchlicher Verwendung des Logos gelten die in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festgelegten Bestimmungen. 

http://www.betriebsmittelbewertung.at/
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Grafische Anforderungen zur Verwendung des Logos 

 

Das Logo soll gut sichtbar und in einer 
Mindestgröße von 15 mm verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Farbdefinitionen gelten für die Verwendung des Logos: 

 

 

 

Unter folgendem Link finden Sie das Logo in unterschiedlicher Auflösung zum 
Download: www.betriebsmittelbewertung.at/verwendungsbestimmungen/  

 

http://www.betriebsmittelbewertung.at/verwendungsbestimmungen/

